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Der Präsident

Freiraumgesetz
Gültig: für schulpflichtige Kinder

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Dass Kinder sich wohl fühlen und in ihrer Freizeit mehr machen können.

§1 Inhalt:

Dass man genug Freizeit hat und dass man nicht zu lange lernen oder Hausaufgabe machen
muss. Die Eltern müssen ihren Kindern genug Freizeit geben.

Begriffsbestimmung:

Mit Freizeit ist gemeint, dass man etwas machen kann, was man freiwillig macht.

Ausgenommen:

Schulische Verpflichtungen

§2 Verantwortungsregelung:

Die Eltern verpflichten sich, darauf zu achten, dass ihre Kinder mindestens 2 Stunden Freizeit
haben. Sind die Kinder zum Beispiel in einem Sportclub, dann gilt das als Freizeit.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Bei Missachtung bekommen die Eltern eine Verwarnung. Wenn das öfter der Fall ist, dann
müssen die Eltern einen Besuch in einem Freizeitpark organisieren.

- keine Angabe - Radio, Fernseher, Zeitung und
andere öffentliche Verkündungen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

